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Auswirkungen von Covid-19 auf Lieferbe-
ziehungen 
 

Das Corona-Virus ist in Deutschland und in 
der deutschen Wirtschaft angekommen. Für 
Unternehmen, die in den (internationalen) 
Liefer- und Warenverkehr eingebunden sind, 
kann das zu erheblichen Problemen führen. 
Kunden können nicht beliefert werden, weil 
Produkte infolge der Covid-19-Pandemie 
nicht mehr produziert werden oder Vorliefe-
ranten ihrerseits nicht liefern, Kunden wollen 
sich von Bestellungen lösen, weil ihnen ihrer-
seits Kunden abspringen.  

Über die Rechtslage bei solchen Leistungs-
störungen infolge von Covid-19 geben wir 
nachfolgend einen Überblick.  

Vertrag vor Gesetz 

Sowohl auf der Warenausgangs- als auch 
der Wareneingangsseite richtet sich die 
rechtliche Beurteilung der Leistungsstörun-
gen infolge des „Virus in der Lieferkette“ vor-
rangig nach den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Kunden bzw. Lieferanten. Inso-
weit sind insbesondere (1) Höhere Gewalt-
Klauseln und (2) Selbstbelieferungsklausen 
von Bedeutung. Daneben kommen, sofern 
vereinbart, die gesetzlichen Regelungen des 
(3) UN-Kaufrechts sowie die Regelungen des 
deutschen Zivilrechts zur (4) Unmöglichkeit 
und der (5) Störung der Geschäftsgrundlage 
zur Anwendung.   

1. Höhere Gewalt  

Lieferverträge enthalten häufig Höhere Ge-
walt-Klauseln (Force-Majeure). Sie regeln 
den Fall, dass eine Vertragspartei ihre Leis-
tungspflichten aufgrund nicht vorhersehbarer, 
nicht beherrschbarer außervertraglicher Um-
stände (höhere Gewalt) nicht erfüllen kann.  

Ob die Covid-19-Pandemie höhere Gewalt im 
Sinne einer Höhere Gewalt-Klausel ist, hängt 
zunächst davon ab, ob die Klausel die Fälle 
Höherer Gewalt abschließend regelt. Falls ja, 
ist zu prüfen, ob eine Virus-Pandemie erfasst 
ist, z.B. durch Erwähnung von Epidemien.  

Ist die Klausel nicht abschließend (oft werden 
nur Beispielsfälle höherer Gewalt aufgezählt), 
ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob 
Covid-19 als höhere Gewalt im Sinne der je-
weiligen Klausel anzusehen sind. Nachdem 
der Ausbruch des Covid-19-Virus in Deutsch-
land seit der Rechtsverordnung des Bundes-
gesundheitsministeriums vom 01.02.2020 als 
Epidemie eingestuft wird, ist es wahrschein-
lich, dass ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

Für die Anwendung der Höhere Gewalt-
Klausel ist weiter erforderlich, dass die höhe-
re Gewalt konkret dazu führt, dass der jewei-
ligen Vertragspartei die Erfüllung ihrer Leis-
tungspflicht gerade wegen Covid-19 unmög-
lich gemacht oder unzumutbar erschwert 
wird. Die Covid-19-Pandemie allein reicht al-
so nicht, um sich von Vertragspflichten zu lö-
sen. Sie muss vielmehr die Erfüllung der ei-
genen Leistungspflicht unmöglich machen 
oder unzumutbar erschweren.  

Dazu ist immer eine Prüfung aller Umstände 
des Einzelfalls erforderlich. Relevant sind 
beispielsweise der Sitz von Kunde und Liefe-
rant, Art der Ware, die vereinbarten Lieferbe-
dingungen und die Möglichkeiten zur Ersatz-
beschaffung. Ist ein Produktionsbetrieb be-
hördlich geschlossen, ist die Lieferung durch 
höhere Gewalt ausgeschlossen. Bekommt 
ein Produzent einzelne Rohstoffe nicht, kann 
diese am Markt aber zu zumutbaren Konditi-
onen beziehen, liegt dagegen kein Fall höhe-
rer Gewalt vor.  
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Sind die Voraussetzungen einer Höhere Ge-
walt-Klausel im Einzelfall erfüllt, richten sich 
die Rechtsfolgen wieder in erster Linie nach 
den individuellen Vereinbarungen im Vertrag 
mit dem Kunden bzw. Lieferanten. Häufig 
sind diese Rechtsfolgen:  

 Die betroffene Partei ist für die Dauer des 
Leistungshindernisses von ihrer Leis-
tungspflicht befreit, die Leistungspflicht 
entfällt jedoch nicht sofort endgültig. 

 Die von ihrer Leistungspflicht befreite 
Partei ist verpflichtet, die hieraus folgen-
de Beeinträchtigung der anderen Partei 
möglichst gering zu halten, z.B. durch re-
gelmäßige Informationen über die vo-
raussichtliche Dauer des Leistungshin-
dernisses. 

 Sofern das Leistungshindernis längere 
Zeit besteht, können sich die Parteien 
vom Vertrag durch Kündigung oder 
Rücktritt lösen. 

 Schadensersatz wegen der durch höhere 
Gewalt verhinderten Leistung ist ausge-
schlossen. 

Zu beachten ist, dass die Befreiung von der 
Leistungspflicht bei Vorliegen höherer Gewalt 
nach den Vertragsklauseln oft nicht automa-
tisch eintritt, sondern die verpflichtete Partei 
sich unverzüglich nach Kenntniserlangung 
von dem Leistungshindernis hierauf berufen 
und den Vertragspartner informieren muss. 

2. Selbstbelieferungsvorbehalte 

Kann ein Unternehmen eine Lieferpflicht nicht 
erfüllen, weil es selbst nicht beliefert wird, 
kann ein sogenannter Selbstbelieferungsvor-
behalt im Vertrag mit dem Kunden helfen.  

In solchen Klauseln wird (in unterschiedlichen 
Ausgestaltungen) geregelt, dass ein Unter-
nehmen von der eigenen Lieferpflicht befreit 
ist, wenn es seinerseits nicht beliefert wird.  

3. UN-Kaufrecht  

Sind die vorgenannten vertraglichen Rege-
lungen im Vertrag mit dem Kunden bzw. Lie-
feranten nicht vereinbart, ist auf die gesetzli-
chen Regelungen zurückzugreifen. Insoweit 
ist insbesondere in internationalen Lieferbe-
ziehungen insbesondere das UN-Kaufrecht 
(United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods – „CISG“) mit 
dessen Art. 79 CISG von Bedeutung.  

Hierfür ist zunächst zu prüfen, ob das UN-
Kaufrecht in der jeweiligen (internationalen) 
Lieferbeziehung überhaupt gilt. Bei Verträgen 
nach deutschem Recht ist das immer dann 
der Fall, wenn die Geltung des UN-
Kaufrechts nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen ist.  

Inhaltlich deckt sich Art. 79 CISG weitestge-
hend mit dem bereits beschriebenen Rege-
lungsgehalt von (üblichen) Force-Majeure-
Klauseln. Beruht also die Nichterfüllung einer 
Lieferpflicht auf höherer Gewalt im oben dar-
gestellten Sinn, ist die Partei gemäß 
Art. 79 CISG 

 für die Dauer des Hinderungsgrunds von 
Ihrer Leistungsplicht befreit, 

 hat wegen der durch höhere Gewalt ver-
hinderten Leistung keinen Schadenser-
satz zu leisten, 

 muss jedoch die andere Vertragspartei 
innerhalb angemessener Frist nachdem 
sie von dem Hinderungsgrund Kenntnis 
erlang hat oder hätte erlangen müssen, 
über diesen und dessen Auswirkungen 
auf ihre Erfüllungsfähigkeit informieren. 

Anders als die üblichen Force-Majeure-
Klauseln sieht Art. 79 CISG allein aber keine 
Möglichkeit zur endgültigen Lösung vom Ver-
trag durch Kündigung oder Rücktritt vor. 

4. Unmöglichkeit 

Insbesondere dann, wenn das UN-Kaufrecht 
nicht gilt, können die Regelungen zur Un-
möglichkeit nach deutschem Zivilrecht helfen.  

Ist einer Vertragspartei die Erfüllung einer 
Leistungspflicht infolge der Covid-19-Pan-
demie unmöglich, ist die Partei von der be-
troffenen Leistungspflicht befreit, bei nur  
vorübergehender Unmöglichkeit beschränkt 
auf deren Dauer. Das Vertragsverhältnis wird 
in diesem Fall aber nicht insgesamt beendet. 
Der Vertragspartner (also der Kunde) kann 
den entstehenden Schwebezustand aber be-
enden, indem er das ihm im Fall der Unmög-
lichkeit zustehende Rücktrittsrecht ausübt. 

Auch hier muss aber jeweils anhand der kon-
kreten Umstände des Einzelfalls geprüft wer-
den, ob tatsächlich eine Unmöglichkeit im 
Rechtssinne vorliegt. Insoweit ist etwa zu be-
rücksichtigen, ob es dem Lieferanten, nöti-
genfalls auch unter Mithilfe Dritter, möglich 
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wäre, die geschuldeten Waren beispielsweise 
aus alternativen Quellen zu beschaffen, 
selbst wenn eine solche Ersatzbeschaffung 
mit höheren Kosten verbunden ist. Bestehen 
alternative Beschaffungsmöglichkeiten, 
schließt dies bis zur – im jeweiligen Einzelfall 
zu bestimmenden – Grenze der Unzumutbar-
keit das Vorliegen einer Unmöglichkeit im 
Rechtssinne aus. 

5. Störung der Geschäftsgrundlage 

Auch die Regelung zur Störung der Ge-
schäftsgrundlage kann im Fall von Leis-
tungshindernissen infolge der Covid-19-Pan-
demie zur Anwendung kommen. 

Bei einer Störung der Geschäftsgrundlage 
kommt, verkürzt gesagt, eine Vertragsanpas-
sung oder -aufhebung in Betracht, wenn ei-
ner Vertragspartei ein unverändertes Festhal-
ten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden 
kann, weil unvorhersehbare Umstände au-
ßerhalb des Risiko- und Einflussbereichs der 
Parteien zu einem krassen Missverhältnis der 
gegenseitigen Leistungspflichten führen.  

Auch hier kommt es wieder entscheidend auf 
die konkreten Umstände des Einzelfalls an. 
So sind beispielsweise unerwartete Absatz-
schwierigkeiten des Kunden infolge der Co-
vid-19-Pandemie grundsätzlich seinem Risi-
kobereich zuzuordnen. Nur weil ein Kunde 
die bestellte Ware seinerseits nicht loswird, 
wird er nicht von seiner Abnahmeverpflich-
tung frei. 

Anderes kann im Einzelfall aber dann gelten, 
wenn infolge der Covid-19-Pandemie ganze 
Absatzmärkte auf unübersehbare Zeit nahe-
zu vollständig wegfallen, deren Fortbestand 
jedoch im konkreten Einzelfall Geschäfts-
grundlage des Liefervertrags war. 

 

 

 

6. Fazit 

Die üblichen vertraglichen Regelungen im 
Liefergeschäft und ergänzend das gesetzli-
che Instrumentarium bieten dem durch die 
Covid-19-Pandemie betroffenen Unterneh-
mer rechtliche Möglichkeiten, das „Virus in 
der Lieferkette“ zu bekämpfen.  

Unerlässlich ist jedoch stets die möglichst 
frühzeitige einzelfallbezogene Prüfung der 
Rechtslage, sobald sich die konkrete Beein-
trächtigung einer Lieferbeziehung durch die 
Folgen eines Covid-19-Ausbruchs abzeich-
net. 
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